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Rechtssatz

Wenn in der gegenständlichen Bescheidau/age aufgetragen wird, die Anlieferungstore "so" instandzuhalten, daß ein

leises Schließen dieser Tore im Falle von Nachtanlieferungen möglich ist, es also dem Betreiber der gegenständlichen

Anlage überlassen bleibt, welche Maßnahmen er im Einzelnen für geeignet hält und ergreift, um das in der Au/age

darüber hinaus nicht näher definierte Ziel, nämlich ein "leises" Schließen dieser Tore im Falle von "Nachtanlieferungen"

zu ermöglichen, so wird durch diese unbestimmte Textierung der Konkretisierungsp/icht von Au/agen jedenfalls nicht

entsprochen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Wien 1997/08/06 04/G/35/481/96
	JUSLINE Entscheidung


